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vember beendet wurde, drehte sich infolgedessen um fol-
genden Punkt: Kann das Parlament unter den gegen-
wärtigen Verhältnissen die Verantwortung fiir einen even-
tuellen Abbruch der Handelsbeziehungen zwischen der
Schweiz und Frankreich durch Verwerfung der Handels-
Übereinkunft auf sich nehmen

Dies ist der springende Punkt in der ganzen An-
gelegenheit. Selbst wenn man sich auf den Standpunkt
der Gegner der Konvention, stellt, kann es sich heute
nicht mehr darum handeln, die Begründetheit dieser oder
jener Beschwerde nachzuweisen, sondern bloss um die

Frage, ob Frankreich zur Vermeidung einiger Nachteile
ein Schaden zugefügt werden soll, der zehnmal schwerer
wiegt als jene Nachteile, die der Tarif mit sich bringt.
Deshalb sah sich die Kommissionsmehrheit in die Lage
versetzt, die Annahme der Vorlage betr. die Tarifände-
rungen und die Ratifikation der Handelsübereinkunft zu
empfehlen.

Sozialpolitisches.
Lohnbewegung der Färber in Krefeld. Eine

Lohnbewegung ohne Streik hat sich unter den Krefelder
Seiden- und Baumwollfärbern vollzogen. Die Färber
hatten schon vor Wochen eine neue Lohnliste eingereicht,
die Färbereibesitzer haben die Verhandlungen mit den
Arbeitern aufgenommen und man hat sich über eine neue
Lohnliste geeinigt, welche mit dem 1. Dezember in Kraft
tritt. Es sind dabei Lohnaufbesserungen von 5 bis 15

Prozent vorgenommen worden, die 1600 Arbeitern zugute
kommen.

Eine neue Konvention in der Samt-
Seidenbranche.

und

Man schreibt aus Fachkreisen dem „B. C.":
Nach langen und eingehenden Beratungen ist dei

neue Vertrag zwischen dem Verbände der Samt- und
Plüschfabrikanten und der Grossistenvereinigung, wie
schon gemeldet, nunmehr zustande gekommen und wird
mit dem 1. Januar 1907 in Kraft treten.

Die Hauptpunkte dieses Vertrages sind: Abgren-
zung des Kundenkreises, Zahlungsbedingungen, Valutie-
rung, Mustervergütung und Mindestquantum.

Hinsichtlich des Kundenkreises verpflichten sich die
Fabrikanten ausser an die Mitglieder der Grossistenver-
einigung und die Mitglieder ihres eigenen Verbandes nur
noch an solche Grosskonsumenten zu verkaufen, die einen
Jahresumsatz für ihren eigenen Bedarf und in einer Stadt
von mindestens 300,000 Mark in Textilwaren erzielen.
Einkaufs-Vereinigungen und Einkaufs-Organisationen gelten
nicht als Grosskonsumenten im Sinne dieser Bestimmung.

Es wird hierdurch die bisherige Gepflogenheit, dass

sich mehrere Firmen vereinigten und ihren Bedarf zu-
sammen dem Fabrikanten aufgaben, um dann die Ware
unter sich zu verteilen, unterbunden und die Detaillisten,
soweit sie nicht obigen Umsatz haben, sind auf den

Zwischenhandel angewiesen.
Ob die Verallgemeinerung des Umsatzes in Textil-

waren überhaupt zweckentsprechend ist, muss die Erfah-
rung lehren, ein Antrag statt dessen einen Mindestumsatz
von 10,000 Mk. in Samtwaren festzulegen, ist nicht durch-
gedrungen, wäre aber jedenfalls, da es sich doch nur um
diosen Artikel handelt, logischer gewesen. Spezialfabri-
kationsbetriebe, wie Puppen-, Portefeuille-, Blumen-,
Mützenfabrikation und der Grosshandel dieser Spezial-
artikel gilt als Abnehmerkreis der Fabrikanten, der Kon-
fektionsbetrieb ist aber nicht als Fabrikationsbetrieb anzu-
sehen.

An ausländische Abnehmer dürfen die Fabrikanten
nur dann verkaufen, wenn sie sich verpflichten, innerhalb
des deutschen Zollgebietes zu den Bedingungen der

Grossisten-Vereinigung zu verkaufen.
Die Zahlungsbedingungen sind wie folgt fest-

gesetzt :

30 Tage nach Schluss des Lieferungsmonats 2 pCt. Skonto
n Inn90 „ „ netto.

Für die Mitglieder der Grossistenvereinigung :

30 Tage nach Schluss des Lieferungsmonats 6 pCt. Skonto
60

90
120
150
180

5 „
4 „
2 „
1 „
netto.

Von 90 bezw. 180 Tagen ab werden 6 pCt. Zinsen

pro Jahr berechnet. Für frühere Regulierung werden
6 pCt. pro Jahr antizipiert. Die Fabrikanten verpflichten
sich, den Nichtmitgliedern der Grossistenvereinigung keine

billigeren Preise zu stellen als den Mitgliedern derselben.
Dem Zwischenhandel ist also auch hierbei eine durch

seine grossen Bezüge und Dispositionen gerechtfertigte
Vergünstigung eingeräumt. Bis jetzt waren die Zahlungs-
Bedingungen der Samtfabrikanten allgemein ohne Unter-
schied der Kunden,

Die Valutierung, welche von den Samtfabri-
kanten bisher gänzlich ausgeschlossen war, was nicht nur
als rigoros, sondern auch für den technischen Betrieb als

lästig fiir beide Teile empfunden worden war, ist dahin

geregelt, dass eine einmalige Valutierung im Jahre bei
Saisonbestellung gestattet ist, und zwar für Ablieferung
ab 1. Juni Valuta 1. August.

Eine Bestimmung, über deren Berechtigung man ver-
schiedener Ansicht sein könnte, ist die, dass für diese

Valuta keine Antizipation in Anrechnung gebracht werden
darf. Man geht dabei von der Ansicht aus, dass die

Valutierung nur ein Bequemlichkeitsmoment sein soll,
was ja auch wohl zu verfechten ist. Hinsichtlich der

Mustervergütung ist die Bestimmung getroffen, dass

alle Reise- und Verkaufsmuster, unter Ausschluss aller
Anstellungsmuster, zum Preise der Ware berechnet werden.
Musterkarten zum Kostenpreis. Den Mitgliedern der
Gro8sistenvereinigung gegenüber haben die Fabrikanten
die Befugnis, '/2 pCt. Mustervergütung vom Fakturenwert
zu gewähren.

Das Mindestquantum bleibt wie bisher ein

Originalstück von etwa 20 Meter pro Qualität, Farbe und
Dessin.

Den Bestimmungen sind alle in Deutschland herge-
stellten Samte und Plüsche unterworfen, mit Ausnahme
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von Kragensamten über 49 Zentimeter Breite einscbliess-
lieh beider Kanten, Artikel für Herrenkonfektion, Zylinder^
plüsche, Tierfellimitation, Möbelplüsch, Mohairplüsch, Ve-
lours antique und Mäntelplüsch, letztere sollen nur hin-
sichtlich der Zahlungsbedingungen dem Vertrage unter-
worfen sein und auch nur versuchsweise bis 30. Juni 1907,
Auch betreffs Preisfestlegung ist in dem neuen Ver-
trage der Grundsatz gewahrt, solche durch gemeinsame
Beratung zwischen Fabrikanten und Abnehmern zu regeln.

Eine einheitliche absolute Preisfestlegung für Quali-
täten und'Werke (Staffelung) für Vertragsware seitens
der Mitglieder des Samtfabrikautenvorbandes bedarf der
Besprechung mit der Grosshändlervereinigung. Dagegen
verzichten die Mitglieder der letzteren auf jede generelle
Extravergütung für Umsatz oder grössere Stückzahlen.

Wie soeben bekannt wird, haben die Samtfabrikanten
für die nächste Saison ab 1. Januar 1907 einen neuen

Preisaufschlag angezeigt und zwar von 3 pCt. für
Qualitäten unter 1,30 Mk. und von 5 pCt. für Qualitäten
über 1,30 Mk.

Eine Reihe anderer Bestimmungen befasst sich mit
Konsignationslagern, Abnahme- und D e k 1 a r a-
t i o n s fr is t e n und inneren Verbaudsangelegenheiten.

Im allgemeinen ist mit diesem Vertrage zwischen
Grosshändlern und Samtfabrikanten ein erträglicher Zu-
stand geschaffen, der beiden Teilen ein erspriessliches
Weiterarbeiten sichert und Kampfmassregeln wie Boykott
au8schliesst, zumal etwaige Neuregelungen grundlegender
Art stets gemeinschaftlicher Besprechung und Beschluss-
fassung beider Verbände unterworfen sein sollen.

Preiserhöhungen in der österreichischen
Textiiindusrie.

Sämtliche hervorragenden österreichischen Seiden-

samt-, Seidensamtband- und Plüschfabrikanten haben die
Preise ihrer Erzeugnisse mit Rücksicht auf die gestiegenen
Seiden-, Chappe- und Garnpreise um durchschnittlich 6

p Ct. erhöht.
Eine Anzahl der hervorragendsten Wiener, Prager

und Budapester Seidenwaren-Grosshandlungsfirmen beab-

sichtigt, sich ebenso zu organisieren, wie dies seit einigen
Monaten die österreichischen Seideuwarenfabrikanten getan
haben. Eine lose Vereinigung der Seidenwaren-Engros-
firmen besteht allerdings schon seit ungefähr einem halben
Jahre. Diese Vereinigung konnte aber bisher keine wirk-
samo Tätigkeit entfalten, da sie kein feststehendes Statut
besitzt. Jetzt soll ein solches Statut ausgearbeitet
werden und die Vereinigung soll voraussichtlich schon im
Laufe des nächsten Monats ins Leben treten. Die Ver-
einigung der Seidenwaren-Engrosfirmen ist hauptsächlich
als Gegengewicht gegen die Konditionsvereinigung der
Seideuwarenfabrikanten gedacht. Die gegenwärtig be-
stehenden Konditionen der Seidenwaren-Engrosfirmen gegen-
über ihren Kunden sollen durch das neue Statut nicht
verschärft werden.

Es wird ferner berichtet, dass die Vereinigung der
österreichischen Krawattenstoffabrikanten die Preise um
10®/o erhöht hat.

Vom Verband der Krawattenstoff-Fabrikanten.
Nachdem der Verband, mit Sitz in Crefeld, dem

zurzeit 46 in Deutschland, 12 in Wien und 2 in Mailand
ansässige Firmen angehören, mit Erfolg auf dem Gebiete
der Vereinheitlichung der Verkaufskonditionen vorgegangen
ist und auch eine Regelung der Preise auf dem deutschen
und österreichischen Markt durchgeführt hat, wird dessen

Tätigkeit nunmehr auch auf den Verkehr mit der eigent-
liehen ausländischen Kundschaft ausgedehnt.

Mit den Abnehmern von Krawattenstoffeu in London
(Wholesale Tie Manufacturer Association of London) siud
Unterhandlungen im Gange, die auf eine Abschaffung der
unerträglich gewordenen Dating- und Holdingoverwirt-
schaft abzielen. Es sollen feste Zahlungsbedingungen und
Rabatte eingeführt werden. Die Bestrebungen der Fabri-
kanten, die ebensosehr im Interesse der guten Kundschaft
liegen, finden in London allen Anklang und, wie ver-
lautet, sind auch die Zürcberfabrikanten von Krawatten-
Stoffen bereit, sich dem Vorgehen ihrer Crefelder- und
Wienerkollegen anzuschliessen.

Der Verkauf von Krawattenstoffen in Frankreich
soll nun auch unter einheitlichen und für die Mitglieder
des Verbandes obligatorischen Zahlungsbedingungen vor
sich gehen, anscheinend ohne vorherige Rücksprache mit
der Kundschaft. Ist hier das Interesse der schweize-
rischen Weberei auch ein geringeres, indem nur wenig
Krawattenstoffe aus Zürich nach Paris exportiert werden,
so wird man doch dem zielbewussten Vorgehen des Ver-
bandes alle Aufmerksamkeit schenken müssen ; denn was
heute für den Verkehr in Krawattenstoffen stipuliert wird,
dürfte in geeigneter Form über kurz oder lang auch für
den übrigen Verkehr in Seidenstoffen Geltung erlangen.

Firmen-Nachrichten.
Schweiz. — Zürich. Julius Höhn sen. und Ju-

lius Höhn jun., beide in Zürich II, haben unter der Firma
Höhn & Cie. in Zürich I eine Kommanditgesellschaft
eingegangen, welche am 8. Oktober 1906 ihren Anfang
nahm und Aktiven und Passiven der erloschenen Firma
„Höhn & Stäubli" übernimmt. Unbeschränkt haftender
Gesellschafter ist Julius Höhn sen. und Kommanditär ist
Julius Höhn jun. mit dem Betrage von Fr. 1000. Julius
Höhn jun. ist Prokura erteilt. Seidenstoffweberei.

— Zürich. Die Firma Heinrich Huber in
Zürich IV, Agenturgeschäft der Textilbranche, Seiden-
und Baumwollfärberei, Garne, ist infolge Aufgabe des
Geschäftes erloschen.

Deutschland. — Logelbach. Die Etablisse-
ments Herzog, A.-G., Logelbach, scheinen, nach
der mit grossen Opfern durchgeführten Rekonstruktion
besseren Zeiten entgegenzugehen. Die Bilanz vom 30. Juni
1906 schliesst mit einem Aktivsaldo von 331,432 Mk.
Hiervon werden 228,800 Mk. zur Deckung der aus der
Zeit der früheren Direktion herstammenden Verluste ver-
wendet, der Rest zu Abschreibungen auf das Immobilien-
konto. Der Geschäftsgang im laufenden Jahre wird als
günstig bezeichnet.
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